
An die

Behörde für Stadtentwicklung
und Umwelt

Stadthausbrücke 8

20355 Hamburg
Betr.: Informationsbegehren über die geplanten Baumfällungen auf dem Altspülfeld Kirchsteinbek
Sehr geehrte Damen und Herren,

am 17.9.2008 wurde im Umwelt- und Verkehrsauschuss des Bezirkes Hamburg-Mitte ein Zwischenbericht zur Ist-Analyse der geplanten Schlickdeponie auf dem Altspülfeld Kirchsteinbek durch einen Vertreter der HPA vorgestellt. Im Rahmen dieses Vortrages wurde die Notwendigkeit von Baumfällungen auf dem Altspülfeld Kirchsteinbek erwähnt, da etliche Bohrungen bis zu einer Tiefe von 20 m mit schwerem Gerät geplant sind, um eine Bestandsaufnahme bezüglich der Tragfähigkeit des Geländes und der Belastung durch Altlasten zu bekommen. Da Schneisen für das schwere Gerät zu schlagen sind und eine große Anzahl von Bohrungen durchzuführen sind, gehe ich davon aus, dass ein großer Teil des Baumbestandes diesen Arbeiten zum Opfer fallen wird. Die Arbeiten sollen im Herbst dieses Jahres beginnen. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang auf die folgenden Punkte und Fragen aufmerksam machen:
1.) Bei der Anzahl der Bohrungen gibt es keine Aussagen. Es wird von geschätzten 60 Bohrungen derzeit ausgegangen. Wie viele Bohrungen sollen durchgeführt werden?  Mit wie vielen gefällten Bäumen ist somit zu rechnen?

2.) Das Altspülfeld Kirchsteinbek ist Teil eines Landschaftsschutzgebietes. Der Baumbestand auf diesem Gelände stellt einen Lärm- und Immissionsschutz vor dem benachbarten Industriegebiet für die Kirchsteinbeker Anwohner dar. Wird dies bei Erteilung einer Genehmigung berücksichtigt ?

3.) Vor einer Genehmigung sollte erst der Nachweis erbracht werden, dass die Bohrungen keine Gefährdung für das  Grundwassers darstellen. Ist dieser Nachweis erbracht?
4.) Die Genehmigung sollte nicht erteilt werden vor dem Abschluss einer Kartierung der Flora und Fauna, sowie deren fachlicher Bewertung hinsichtlich zu schützender Arten. Ist diese Kartierung abgeschlossen ? Welche Ergebnisse liegen vor? 
5.) Untersuchungen die in den 80er und 90er Jahren durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass im Bereich des Feldes II die Tragfähigkeit des Bodens für schweres Gerät nicht gegeben ist. Die Außendämme des Feldes II z.B. Richtung Glinder Au weisen nach diesen Untersuchungen keine ausreichende Standsicherheit auf, so dass ein Böschungsbruch nicht auszuschließen ist. Solange dieses nicht geklärt ist, sollte auch keine Fällgenehmigung erteilt werden. Werden diese Ergebnisse bei der Prüfung der Fällgenehmigung berücksichtigt? 
6.) Ich  befürchte, dass  aufgrund der Geländetopographie und der Zugänglichkeit für schwere Bohrgeräte  der gesamte Baumbestand gefällt  werden soll. Damit ergeben sich gravierende Veränderungen im Wasserhaushalt des Altspülfeldes. Insofern ist vor der Fällung eine Untersuchung über die zu erwartenden Auswirkungen auf den Wasserhaushalt erforderlich. Ist diese Untersuchung erfolgt?
7.) Es liegen bereits zahlreiche Erkenntnisse über den Aufbau  und Inhalt des Altspülfeldes vor. Somit stellt sich die Frage, ob geschätzte 60 Bohrungen, die den Baumbestand gefährden oder vernichten, erforderlich sind.
Ich beantrage hiermit unter Hinweis auf §1 Abs. 1 HmbIFG i. V. m. § 1 Abs. 1 BundesIFG und § 1 Abs. 2 HmbUIG i. V. m. §§ 3 Abs. 1, 2 Abs. 1 BundesUIG die Beantwortung der oben aufgeworfenen Fragen. Gründe für die Ablehnung meines Auskunftsersuchens nach §§ 3, 4 IFG bzw. §§ 8, 9 UIG sind nicht ersichtlich. 

Hilfsweise bitte ich ausdrücklich auch um Informationsgewährung nach Erteilung bzw. Nichterteilung der bezüglich der Baumfällarbeiten auf dem Altspülfeld beantragten Genehmigung. 
Mit freundlichen Grüßen
Absender











